Muster: Vordruck eines Ehegattenarbeitsvertrags

Arbeitsvertrag
zur Durchführung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses als unbefristete Aushilfs- bzw. Teilzeitbeschäftigung

§ 1 – Vertragspartner
Der Arbeitsvertrag wird zwischen den Eheleuten
Karl Schreiber (Arbeitgeber) und
Elvira Schreiber (Arbeitnehmer) geschlossen.

§ 2 – Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses
1. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.9.2025. Es wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
2. Das Arbeitsverhältnis kann mit einer Frist von 4 Wochen bis zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer gekündigt werden.
3. Besteht das Arbeitsverhältnis mindestens 2 Jahre, dann gelten für beide Seiten die Kündigungsfristen des § 622 Abs. 2 BGB. 
4. Das Recht der fristlosen Kündigung bleibt unberührt.
5. Im Fall einer arbeitgeberseitigen Kündigung hat der Arbeitnehmer das Recht die Kündigung arbeitsgerichtlich überprüfen zu lassen. Dazu muss er innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen. 
6. Die Kündigung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. 


§ 3 – Betriebsordnung
Die Betriebsordnung ist dem Arbeitnehmer zur Kenntnis gegeben worden. Er verpflichtet sich, sie einzuhalten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer verpflichten sich gegenseitig, diesen Arbeitsvertrag in gleicher Weise durchzuführen wie mit den anderen Arbeitnehmern des Betriebs.

§ 4 – Tätigkeit
1. Die Beschäftigung erfolgt als Sekretärin.
2. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei Bedarf nach Anweisung vorübergehend auch eine andere Tätigkeit als die in Absatz 1 vorgesehene zu übernehmen, die ihm zumutbar ist. Dadurch darf allerdings eine Lohnminderung nicht eintreten.

§ 5 – Arbeitsort
Arbeitsort ist der Sitz des Arbeitgebers.


§ 6 – Arbeitszeit
1. Vereinbart wird eine Teilzeitbeschäftigung.
2. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden. Sie ist an 5 Tagen in der Woche zu leisten, und zwar jeweils von 8 bis 12 Uhr und von	bis	Uhr.
3. Im Rahmen der in Absatz 2 vereinbarten Stunden kann der Arbeitgeber beim Vorliegen betrieblicher Erfordernisse die Arbeitszeit auf andere Zeiten legen. Eine entsprechende Mitteilung muss dem Arbeitnehmer spätestens am Arbeitstag vor Inkrafttreten der Änderung zugehen.
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§ 7 – Entlohnung
1. Die in § 6 Abs. 2 vereinbarten Stunden werden mit einem Stundenlohn von 14,00 € brutto vergütet. Zusätzlich werden die nachgewiesenen Fahrtkosten erstattet.
In dieser Vergütung sind
❏ anteilig die folgenden Sonderzahlungen enthalten:



❏ keine Sonderzahlungen enthalten.
2. Die pauschale Lohnsteuer wird vom Arbeitgeber/Arbeitnehmer getragen.
3. Die Lohnzahlung erfolgt jeweils am Ende des jeweiligen Monats.


§ 8 – Urlaubsanspruch
Der Anspruch auf Jahresurlaub beträgt 24 Arbeitstage.
Im Übrigen gelten die Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes.


§ 9 – Weihnachtsgratifikation
Die Gewährung einer Weihnachtsgratifikation erfolgt entsprechend den für den Betrieb geltenden tariflichen Bestimmungen.

§ 10 – Probezeit
Die Probezeit beläuft sich auf 3 Monate. Während der Probezeit ist eine Kündigung abweichend von
§ 2 Abs. 2 mit einer Frist von 2 Wochen zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich.


§ 11 – Weitere Beschäftigungen
Der Arbeitnehmer bestätigt ausdrücklich, dass neben der in diesem Vertrag geregelten Beschäftigung weitere Beschäftigungen nicht ausgeübt werden. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den Arbeitgeber sofort davon in Kenntnis zu setzen, wenn er eine weitere Beschäftigung aufnimmt.

§ 12 – Arbeitsverhinderung
Die gesetzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung sind zu beachten.


§ 13 – Hinweis auf Tarifverträge/Betriebsvereinbarungen
(bei Nichtzutreffen streichen!)
Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für	vom	_/die Betriebsvereinbarung vom	Anwendung.


29.8.2025
(Datum)	(Unterschrift des Arbeitnehmers)
29.8.2025
(Datum)	(Unterschrift des Arbeitgebers)
